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1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat MELTER, Dr.STIX und Ge
nossen haben am 20.Feber 1975 unter der Nr.1973 1 J an mich 
eine schriftliche Anfrage betreffend Reisekostenersatz 
gemäß dem Verwaltungsgerichtshofgesetz 1965 gerichtet, 

'. welche folgenden Wortlaut hat: 

"Werden. Sie einen Ministerialentwurf ausarbeiten lassen, 
der diese für die Bewohner der westlichen BundesVinder be
nachteiligende Bestimmung des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 
1965 eliminiert und der bestimmt, daß die Reisekosten, die 
der obsiegenden Partei im verfahren vor dem verwalturtgs
gerichtshof erwachsen, für Beförderungen im Inland unab
hängig von der Entfernung ersetzt werden?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Da die kilometermäßige Beschränkung für den Ersatz der Reise
kosten, wie sie in § 49 Abs.3 verwaltungsgerichtshofgesetz 1965 
vorgesehen ist, offenbar sachlich nicht gerechtfertigt sein 
dürfte, bin ich bereit, einen entsprechenden Ministerial
entwurf. ausarbeiten zu lassen, durch den diese Schranke be
seitigt wird. 

In diese~ Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, daß dem 
Nationalrat die Regierungsvorlage einer Novelle zumVer~ 
waltungsgerichtshofgesetz 1965 zugeleitet wurde, in der der 
Anregung der Anfragesteller noch nicht Rechnung getragen worden 
ist. Eine entsprechende Ergänzung dieser Regierungsvorlage 
wurde ausschließlich aus der Erwägung unterlassen, daß auch 
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. zu einer Änderung des § 49 Abs.3 Verwaltungsgerichtshof

gesetz ·1965 ein ordnungsgemäßes Begutachtungsverfahren 
durchgeführt werden soll. Demgemäß wurde diese Anregung 
für die nächste Novellierung des verwaltungsgerichts
hofgesetzes 1965 in V~rmerkung genommen. 
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